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Antrags-Nr.

0106-AT/2009

Antrag
Herr Friedrich-Christoph Hofmann

Betreff

Antrag des Stadtratsmitgliedes Herrn Hofmann - Änderung der
Geschäftsordnung zu Fraktionsgeldern

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 18.09.2009

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
In der Geschäftsordnung des Stadtrates wird in §4, Abs. 3 nach dem ersten Satz
eingefügt:

„Stadtratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, erhalten zur Bestreitung ihrer
Sachaufwendungen monatlich 80 Euro.“

Am Ende des Abs. 3 wird folgender Satz ergänzt:

„Die Regelungen gelten entsprechend für Stadtratsmitglieder, die keiner Fraktion
angehören.“

II. Begründung

Stadtratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, haben ebenso Sachaufwendungen für
ihre Stadtratsarbeit zu bestreiten wie Fraktionsmitglieder. Der allgemeine
Gleichbehandlungsgrundsatz verlangt, dass sie nicht benachteiligt werden dürfen.

Aufgrund der Abschaffung der 5-Prozent-Hürde bei Kommunalwahlen in Thüringen entsteht
hier ein Regelungsbedarf. Bisher konnten in Gemeinden von der Größe Eisenachs
Kandidatenlisten gar nicht unter der Größenordnung von Fraktionen entsprechend der
Eisenacher Geschäftsordnung in den Stadtrat einziehen.

Herr Friedrich-Christoph Hofmann

Ö  23
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Antrags-Nr.
0107-AT/2009

Antrag
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Antrag der NPD-Stadtratsfraktion - Änderung der Baugestaltungssatzung der
Stadt Eisenach für den Bereich der Südstadt vom 23.03.2001

Beratungsfolge Sitzung Sitzungstermin
Stadtrat der Stadt Eisenach Ö 18.09.2009

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:
Der § 8 „Abweichungen“ Absatz 1 erhält folgende neue Fassung:
Abweichungen von den Vorschriften dieser Satzung können gemäß § 68 Absatz 2 der
Thüringer Bauordnung zugelassen werden, wenn die durch diese Satzung
beabsichtigte Gestaltung von Gebäuden sowie des Orts-, Straßen- und
Landschaftsbildes, der authentische Charakter, die künstlerische Eigenart und die
städtebauliche Bedeutung von Gebäuden und Straßenräumen nicht beeinträchtigt
werden.
Wenn die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen
würde oder das Wohl der Allgemeinheit die Abweichung erfordert, kann von der
Einhaltung der Vorschriften ganz oder teilweise befreit werden.

II. Begründung

Immer wieder kommt es in der Südstadt zu Ausnahmegenehmigungen bei Neubauten
oder Sanierungsmaßnahmen, die oben genannter Satzung widersprechen und zu
Recht den Unmut von Anwohnern, dem Südstadtverein und Eisenachern, denen die
„Bewahrung und behutsame Ergänzung der Villenkolonien in der Eisenacher
Südstadt“ ein Herzensanliegen ist. Die Erläuterungen zum § 8 der
Baugestaltungssatzung sind unmißverständlich und bestimmter als die bisherige
Formulierung. Daher zielt unser Antrag darauf ab, die bisherigen Erläuterungen zum
Satzungsbestandteil zu machen. Ausnahmegenehmigungen müssen wieder
Ausnahmen werden. Die Intention der Satzung wie auch der
Südstadterhaltungssatzung muß gewahrt bleiben.

Herr Patrick Wieschke

Ö  24
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Anfragen-Nr.
AF-0009/2009

Anfrage

Betreff

Stand der Umsetzung des Programms "Genial Zentral"

I. Sachverhalt

Anfrage der NPD-Fraktion Eisenach zum Stand der Umsetzung des Programms „Genial
Zentral“ hinsichtlich der FER-Brache in der Oppenheimstraße und zur Gefährdung für
spielende Kinder und Jugendliche.

Im August 2008 wurde Patrick Wieschke auf seine Einwohneranfrage (22/2008) mitgeteilt,
das angestrebt wird, nach Erreichen des vorbereitenden Arbeitsstandes das städtebauliche
Planungsgebiet Oppenheimstraße in das Landesprogramm „Genial Zentral“ aufzunehmen.

II. Fragestellung

Wir fragen:

1. Ist das Planungsgebiet inzwischen in das Programm aufgenommen worden?
2. Wenn Nein, warum nicht?
3. Wenn Ja, wie ist der derzeitige Stand der Planungen?
4. Welche Grundstücke und Gebäude umfaßt das Planungsgebiet Oppenheimstraße?
5. Trifft es zu das die Gebäude auf dem ehemaligen Werksgelände der FER ebenfalls dem

Unternehmen gehörten und sich heute im selben Besitz befinden wie das
Werksgelände?

6. Wer ist Eigentümer und wer Verwalter des ehemaligen FER-Geländes?
7. Besteht seitens der Stadtverwaltung Kontakt zum Eigentümer und zum Verwalter?
8. Beteiligt sich der Eigentümer an den Planungen hinsichtlich des Programms „Genial

zentral“?
9. Wenn Nein, warum nicht und besteht überhaupt Kontakt zum Eigentümer bzw. dem

Verwalter?
10. Ist dem Oberbürgermeister bekannt, daß Jugendliche und Kinder problemlos auf das

Werksgelände gelangen und dort inzwischen eine illegale Skaterbahn errichtet worden
ist?

11. Ist dem Oberbürgermeister bekannt, daß auf dem Gelände vor einiger Zeit obdachlose
Kinder über einen längeren Zeitraum hausten?

12. Ist dem Oberbürgermeister bekannt, daß auf dem gesamten Gelände die Gullydeckel
entwendet worden und die Unfallgefahr, gerade in der Dunkelheit, dadurch erhöht
wurde?

13. Ist dem Oberbürgermeister bekannt, daß einige Decken derart marode sind, daß sie
jederzeit einstürzen können und bedingt durch den leichten Zutritt für Menschen ein
enormes Gefährdungspotential darstellen?

14. Vertritt der Oberbürgermeister die Auffassung, daß die Sicherungsmaßnahmen am
Gelände ausreichend vor dem Zutritt Unbefugter schützen?

15. Wäre denkbar, den Zutritt durch Ersatzvornahme zu erschweren? Wenn Ja, welche

Ö  25.1
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Maßnahmen wären denkbar und mit welchen Kosten für die Stadt wären diese
verbunden?



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 Amt für Stadtentwicklung

Fraktionsvorsitzender          Gebäude: Markt 22
der NPD-Stadtratsfraktion Auskunft erteilt: Herr Diedrich
Herr Wieschke Telefon: 03691/670 513

          E-Mail: andreas.diedrich@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
10.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0009/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke,   

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung
1. Ja.
2. Entfällt (siehe Punkt 1).
3. Es liegt als Arbeitsgrundlage ein städtebaulicher Rahmenplan von 2008 vor, der mit dem

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus vorabgestimmt wurde.
In diesem ist die Entwicklung des Geländes als erstes Schlüsselprojekt benannt. Derzeit
läuft eine Lärmmodellrechnung. Beide Unterlagen dienen der Vorbereitung der
nachfolgenden Arbeiten an einem städtebaulichen Konzept, das entsprechend der
Mittelbereitstellung im Haushalt 2010 vorangetrieben werden kann.

4. Das Plangebiet „Oppenheimstraße/ Mühlhäuser Straße“, für das der Rahmenplan
erarbeitet wurde, erstreckt sich von der Rennbahn bis zum Amrichen Rasen und von der
Wiesenstraße/ Rosenstraße bis zur Adelheidstraße/ Christianstraße. Das
Stadtumbaugebiet „Oppenheimstraße“ umfasst weitere umliegende Stadtquartiere. In die
Projektinitiative „Genial Zentral – Entwicklung innerstädtischer Brachflächen“ des
Freistaates Thüringen ist lediglich die Brachfläche zwischen Oppenheimstr., Planstr.,
Rennbahn und Adelheidstr. aufgenommen.

5. Die Grundstücke befinden sich im gleichen Eigentum wie der jeweilige Gebäudebestand.
Zum Werksgelände gehörten keine Wohnhäuser.

6. Die Verwaltung sieht sich nicht befugt, die gewünschten Angaben über
Eigentumsverhältnisse zu machen.

7. Seitens der Stadtverwaltung wurde über Dritte Kontakt zum Eigentümer hergestellt.
8. Nein.
9. Die Fachverwaltung klärte zunächst weitgehend eigentumsunabhängig (siehe Nr. 3)

erste städtebauliche Rahmenbedingungen. In diesem Zusammenhang wurde auch
versucht, grundsätzliche Verwertungsinteressen der Eigentümer zu recherchieren.

10. Der Stadtverwaltung ist nicht bekannt, dass auf dem Gelände eine illegale Skaterbahn
errichtet wurde.

11. Der Stadtverwaltung ist nicht bekannt, dass sich auf dem Gelände zeitweise obdachlose
Kinder aufhielten.

12. Durch das Bauordnungsamt wird beauflagt, dass das Grundstück gegenüber dem Zutritt
von fremden Personen durch den Eigentümer gesichert wird. Damit besteht keine Gefahr

Ö  25.1
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für die öffentliche Sicherheit, welche aus den Mängeln der baulichen Anlagen auf dem
Grundstück resultieren. Kommt der Eigentümer der Forderung zur Sicherung des
Geländes nicht nach, wird diese als Ersatzvornahme durch die Stadtverwaltung
durchgeführt. Ein gewaltsamer Zutritt Unberechtigter kann durch Sicherungsmaßnahmen
nicht verhindert werden. Mitarbeiter vom Außendienst des Ordnungsamtes werden die
Umzäunung des Objektes regelmäßig überprüfen und bei Beschädigungen (Löcher usw.)
dem Bauordnungsamt melden. Von dort werden dann die entsprechenden Maßnahmen
veranlasst.

13. Über eine gefährdete Standsicherheit der Decken liegen dem Bauordnungsamt keine
Informationen vor. Diese kann nur durch ein Gutachten festgestellt werden. Infolge der
unter Ziffer 12. beschriebenen Sicherungsmaßnahmen besteht keine Gefahr für die
öffentliche Sicherheit. Aufgrund einer bekannten Gefährdung  wurde im Wege der
Ersatzvornahme entlang der Oppenheimstraße ein Bauzaun aufgestellt.

14. Das Grundstück ist entlang der Planstraße und entlang der Rennbahn mittels eines
Maschendrahtzaunes (Höhe 1,50 m) eingefriedet, entlang der Oppenheimstraße befindet
sich der oben bereits erwähnte Bauzaun und im Westen wird das Gelände durch
Gebäude abgeschlossen. Auf die Ausführungen unter Ziffer 12. wird verwiesen.

15. Auf die Ausführungen unter Ziffer 12. wird verwiesen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Anfragen-Nr.
AF-0010/2009

Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Situation der Spielplätze in Eisenach

I. Sachverhalt

Im vergangenen Schuljahr versorgte die Firma Sodexho SCS GmbH die Eisenacher Schulen
mit warmen Mittagessen.

II. Fragestellung

Wir fragen:

1. Welches Unternehmen versorgt im Schuljahr 2009/2010 die Eisenacher Schulen?
2. Wann fand die diesbezügliche Ausschreibung statt und wo wurde diese veröffentlicht?
3. Welche wesentlichen Bedingungen hatte die Ausschreibung?
4. Welche Unternehmen haben sich außer dem derzeitigen Konzessionseigner an der

Ausschreibung beteiligt und weshalb fanden diese im einzelnen keine Berücksichtigung?
5. Welche Kriterien stellt die Stadtverwaltung an die Vergabe der Konzession?
6. Welche von den Ausschreibebedingungen befinden sich tatsächlich im Konzessionsvertrag?
7. Wie viele Kinder an welchen Schulen sind im laufenden Schuljahr für das Mittagessen

angemeldet?
8. Wie viele Beschwerden aus welchen Gründen sind über die Essensversorgung Eisenacher

Schüler bei der Stadtverwaltung im vergangenen Schuljahr und im gerade begonnenen Schuljahr
eingegangen? (Bitte nach Gründen aufschlüsseln)

9. Welche Reaktionen seitens der Stadtverwaltung erfolgten auf diese Beschwerden?
10. Wo wird das Mittagessen für die Eisenacher Schüler gekocht?
11. Wer ist zuständig für die Kontrolle über die Einhaltung der hygienischen Bestimmungen und wie

oft finden dementsprechende Kontrollen statt?
12. Hat es im vergangenen Schuljahr Verstöße seitens der o.g. Firma gegen die hygienischen

Bestimmungen und die Konzessionsvorgaben der Stadt gegeben?
13. Wenn Ja, welche?

Herr Patrick Wieschke

Ö  25.2



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 02  Bürgermeisterin

          Gebäude: Markt 22
Herr Patrick Wieschke Auskunft erteilt: Frau Lieske
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/670400

NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: 02dez2@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
15.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0010/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Die Dienstleistungskonzession über die Versorgung mit warmem Essen an Eisenacher
Schulen ist seit dem Jahr 2007 an die Firma Sodexho SCS GmbH vergeben.

Die Ausschreibung erfolgte 2007 im Thüringer Staatsanzeiger und durch eine öffentliche
Bekanntmachung in der TA und TLZ. Die entsprechenden Vergabeunterlagen wurden von
Ihnen bereits eingesehen.

Beschwerden über die Essenversorgung liegen uns nicht vor.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.2
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Anfragen-Nr.
AF-0011/2009

Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Situation der Spielplätze in Eisenach

I. Sachverhalt

Die Beschwerden über die Situation der Spielplätze in Eisenach häufen sich. Die Sauberkeit
und der bauliche Zustand mancher Spielplätze lassen zu Wünschen übrig.

II. Fragestellung

1. Wie viele Spielplätze an welchen Standorten gibt es im Stadtgebiet von Eisenach?
2. Wie viele und welche Spielplätze wurden in den vergangenen 10 Jahren geschlossen und

weshalb?
3. Wie hoch sind die Unterhaltungskosten für Spielplätze der Stadt Eisenach jährlich?
4. Welche Investitionen wurden seit 2006 an den Spielplätzen der Stadt Eisenach getätigt (Bitte nach

Spielplätzen, Kosten und Maßnahmen aufschlüsseln)?
5. Wie oft werden die städtischen Spielplätze gereinigt?
6. Wie oft und durch wen wurden Reparaturen und Instandsetzungen an den städtischen Spiel-

plätzen in diesem Jahr durchgeführt?
7. Werden die Spielgeräte auf den Eisenacher Spielplätzen regelmäßig einer Sicherheitsüberprüfung

unterzogen und durch wen?
8. Wenn Nein, warum nicht?
9. Wenn Ja, gibt es notwendige Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen, die bekannt sind aber

bis dato noch nicht verwirklicht worden?
10. Gibt es seitens der Stadtverwaltung derzeit Planungen zur Sanierung einzelner Spielplätze?
11. Wenn Ja, welche Maßnahmen sind an welchen Spielplätzen geplant?
12. Sind die städtischen Spielplätze aus Sicht des Oberbürgermeisters ausreichend?
13. Sind aus Sicht des Oberbürgermeisters alle Viertel und Ortsteile ausreichend mit Spielplätzen

versorgt?
14. Wie viele Ordnungswidrigkeitsanzeigen in diesem Jahr betreffen Vorfälle auf den Spielplätzen der

Stadt Eisenach?
15. Wie verteilen sich die einzelnen Arten der Ordnungswidrigkeiten auf welchen Spielplätzen?
16. Wie viele Beschwerden bzw. Eingaben hinsichtlich der Sauberkeit und Sicherheit auf Eisenacher

Spielplätzen gab es seit dem 01.01.2008?
17. Welchen Inhalt hatten die Beschwerden?

Herr Patrick Wieschke

Ö  25.3



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 67 Amt für Tiefbau und
Grünflächen

          Gebäude: Markt 1
Herr Patrick Wieschke Auskunft erteilt: Herr Schumann
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/791811

NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail: bolko.schumann@eisenach.de

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
11.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0011/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Zu 1: Eisenach Kernstadt
Roesespielplatz oberhalb Alter Friedhof
Amrastraße
Domstraße
Schulstraße
Graf-Keller-Straße
Heinrichstraße
Schwalbenweg (Hofferbertaue)
Johannistal
Karthausgarten
Prellerstraße (Bolzplatz)
Rollschuhplatz (Amsdorfstraße, Bolzplatz)
Rollschuhplatz (Amsdorfstraße, Spielplatz)
Siebenborn
Stadtpark (Bolzplatz)
Westplatz
Stregdaer Allee (Bolzplatz)
Christianstraße
Elefantenspielplatz (Wilhelm-Pieck-Straße)
Hiltenstraße
Eliasanger (Karlskuppe)
Karlskuppe (Bolzplatz)
An der Autobahn (Schleierborn)
Bernhard-von-Arnswald-Straße (ohne Ausstattung)
Berteroda
Am Schlösschen (Spielplatz)
Am Schlösschen (Jugendplatz)
Hötzelsroda

Ö  25.3
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Zwergenparadies (am Kindergarten)
Madelungen
Drei Birken (Max-Kürschner-Straße)
Wartha
Unterdorf (Spielplatz)
Bolzplatz (Herleshäuser Straße, noch nicht übergeben)
Göringen
Steingasse (Spielplatz)
Bolzplatz (hinter Friedhof)
Stregda
Kleehof
Wartburgblick
Hörschel
Gänserasen
Neukirchen
Am Stöckhof
Stockhausen
Am Kindergarten

Zu 2: In den letzten 10 Jahren wurden keine Spielplätze geschlossen.
Zu 3: ca. 20.00,00€
Zu 4: 2006 - Einsatz von Mitteln des OSR Madelungen für Spielhaus auf dem Spielplatz 

Drei Birken Umfang 850,00 €
2007 – Mai/Juni Spende der Jagdpächter des Stadtteil Madelungen für den Spielplatz

Drei Birken Umfang 1.023,00 €
2007 – Nov./Dez. Einsatz der Mittel des OSR Neukirchen, Erweiterung des Spiel-

platzes Stöckhof im Stadtteil Neukirchen Umfang 2.500,00 €
Eigenanteil Stadt Eisenach Leistungen und Material (Beton, Kies, Fallschutz, 
Arbeitsleistung) Umfang ca. 3.000,00 €

2008 – Nov./Dez. Einsatz der Mittel des OSR Neukirchen, fortführende Erweiterung 
des Spielplatzes Stöckhof im Ortsteil Neukirchen Umfang 2.500,00 €
Eigenanteil Stadt Eisenach Leistungen und Material (Beton, Kies, Fallschutz, 
Arbeitsleistung) Umfang ca. 3.000,00 €

2009 - z.Z. noch nicht realisiert, Einsatz der Mittel des OSR Ortsteil Stockhausen für 
Erweiterung des Spielplatzes Am Kindergarten
Umfang 1.928,99 € ( Gerätelieferung), ca. 2.500,00 € Eigenleistung SG 67.31
(Arbeits- u. Geräteleistung, Verbrauchsmaterial)

Zu 5: planmäßig einmal wöchentlich
Zu 6: Die Spiel- und Bolzplätze im Innenstadtbereich werden ständig durch eine Arbeits-

kraft repariert und bewirtschaftet. Dabei wird im Bedarfsfall die Tischlerei und die 
Schlosserei des Bauhofes mit einbezogen. Reparaturen und Bewirtschaftung der 
Plätze in den Ortsteilen erfolgen durch den für die Ortsteile eingesetzten Mitarbeiter 
des SG Grünflächen.

Zu 7: Die Spiel- und Bolzplätze werden einmal wöchentlich einer Sichtkontrolle durch die 
o.g. zwei Mitarbeiter unterzogen. Zusätzlich erfolgen tiefgreifende Sicherheitskon-
trollen durch einen externen Sicherheitsingenieur 8 mal im Innenstadtbereich und
4 mal in den Stadtteilen.

Zu 8: entfällt
Zu 9: Reparaturarbeiten und Pflegemaßnahmen die nicht sicherheitsrelevant sind können 

aus Kapazitätsgründen nicht zeitnah erledigt werden.
Zu 10 Im Rahmen der Verwendung  finanzieller Mittel aus dem Konjunkturpaket soll der 

Spielplatz im Stadtpark saniert und auf mehreren Spielplätzen Geräte ersetzt oder um
Geräte erweitert werden.

Zu 11 Über die einzelnen Maßnahmen hat der entsprechende Ausschuss noch keine Fest-
legungen getroffen.
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Zu 14
u. 15: In diesem Jahr wurde bisher eine Anzeige/Strafantrag gestellt. Es betraf den Roese-

spielplatz oberhalb Alter Friedhof. Anzeige vom 17.03.2009 wegen Graffiti an den 
Geräten. Bisher noch keine Rückmeldung.

Zu 16: Über die eingehenden Beschwerden, die zum überwiegenden Teil aus anonymen An-
rufen bestehen, wird seitens des Sachgebietes Grünflächen keine Statistik geführt. 
Die Hinweise und Beschwerden werden zeitnah geprüft und wenn erforderlich die 
entsprechenden Maßnahmen eingeleitet.

Zu 17 Der Inhalt der eingehenden Beschwerden reicht von Sauberkeit nach abendlicher 
Nutzung, zerstörte Geräte, Lärmbelästigung durch Nutzung des Platzes über 
störenden Bewuchs, allgemeine Kritik am Zustand des Spielplatzes bis Vorschläge 
oder auch Forderungen zur zusätzliche oder Umgestaltung.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Anfragen-Nr.
AF-0012/2009

Anfrage
Herr Patrick Wieschke

Betreff

Mitarbeit beim Staatssicherheitsdienst der DDR

I. Sachverhalt

Zu ehemaligen Mitarbeitern des Staatssicherheitsdienstes der DDR im öffentlichen Dienst
der Stadt Eisenach Presseberichten zufolge sollen sich im öffentlichen Dienst des
Freistaates Thüringen noch 800 ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit befinden.

II. Fragestellung

1. Wie viele ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit sind in welchen Abteilungen oder
öffentlichen Unternehmen der Stadt tätig?

2. Wie viele der Betroffenen sind im direkten Umfeld der drei kommunalen Wahlbeamten
der Stadt Eisenach tätig?

3. Hält der Oberbürgermeister analog zu laut gewordenen Forderungen eine erneute
Überprüfung der Angestellten im öff. Dienst für geboten?

4. Wenn Nein, warum?
5. Wenn Ja, ist eine solche Überprüfung auf Veranlassung des Oberbürgermeisters

möglich?
6. Wird es eine Überprüfung aller gewählten Stadtratsmitglieder auf frühere Stasi-

Tätigkeiten geben?
7. Wenn Ja, wann wird diese erfolgen?
8. Wenn Nein, warum?

Herr Patrick Wieschke

Ö  25.4



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 11 Personalamt

          Gebäude: Markt 2
Herr Patrick Wieschke Auskunft erteilt: Frau Jaritz
Fraktionsvorsitzender          Telefon: 03691/670110

der NPD-Stadtratsfraktion
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
14.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0012/2009

Sehr geehrter Herr Wieschke
,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Zu 1 bis 5:
Mit Verweis auf § 29 Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung lehne ich die Beantwortung Ihrer
Anfrage 0012/2009 ab.

Zu 6 – 8:
§ 12 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG), nach der Gemeinderats- und
Kreistagsmitglieder (über § 27 Abs. 3 ThürKWG) verpflichtet waren, über eine frühere haupt-
amtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit mit dem MfS/AfNS oder Beauftragten dieser
Einrichtungen Auskunft zu geben, ist mit Beginn der Wahlperiode zum 01. Juli 2004 bereits
nicht mehr anwendbar.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.4
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Anfragen-Nr.
AF-0013/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen - Garagenpachten

II. Fragestellung

Wir fragen den Oberbürgermeister:

1. Liegt dem Oberbürgermeister das Ergebnis des Gutachtens zu den Garagenpachten
vor ?

Wenn ja, mit welchem Ergebnis ?

Herr Stefan Schweßinger

Ö  25.5



Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 65.3 Amt für Stadtentwicklung

          Gebäude: Markt 22
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Stegmann
Fraktionsvorsitzender der Telefon: 03691/670230

B 90/Die Grünen Stadtratsfraktion
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
14.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0013/2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

in Beantwortung Ihrer Anfrage zur Thematik der Ermittlung der Ortsüblichkeit der
Entgelthöhe bei städtischen Garagengrundstücken liegt nunmehr das in Auftrag gegebene
Gutachten vor. Seitens des zuständigen Amtes wurden unter Beachtung der gutachterlichen
Vorgaben die verpachtungsrelevanten und haushaltsmäßigen Auswirkungen ermittelt.

Da es aufgrund der DDR-Übergangsregelungen (Schuldrechtsanpassungsgesetz und
Nutzungsentgeltverordnung) für Garagengrundstücke auf fremden Grund und Boden eine
Vielzahl von Sonderregelungen zu beachten gilt , wurde meinerseits festgelegt für den
Haupt- und Finanzausschuss (16.09.2009) sowie nachfolgend für den Stadtrat am
18.09.2009 eine umfängliche Berichtsvorlage zu der in Rede stehenden Angelegenheit zu
erstellen und vorzulegen.
Dieser Berichtsvorlage können Sie die Ihrerseits gewünschten Angaben entnehmen.
Nachfolgend ist für die Stadtratssitzung am 27.11.2009 die Einbringung der zugehörigen Be-
schlussvorlage vorgesehen.

Ich bitte um Kenntnisnahme .

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.5
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Anfragen-Nr.
AF-0014/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen - Umverlegung B 19

I. Sachverhalt

Aufgrund der hohen finanziellen Mittelaufwendungen für die Konjunkturpakete I & II, die
Abwrackprämie u.a. Maßnahmen zur möglichen Verbesserung der Konjunktur, prüft die
Bundesregierung, in wie weit Einsparungen auf anderen Gebieten vorgenommen werden
können. Unter anderem betrifft die Prüfung auch die Vorhaben im Bundeswegeplan,

II. Fragestellung

deshalb fragen wir den Oberbürgermeister:

1. Welche Vorkehrungen trifft der Oberbürgermeister bezüglich des Inhaltes der
Verwaltungsvereinbarung zur Baulastübernahme der B 19 durch die Stadt hinsichtlich
der Möglichkeit, dass die "große" Variante der Umverlegung der B 19 nicht realisiert
wird?

2. Wie wird das finanzielle und verkehrstechnische Risiko abgesichert?

Herr Stefan Schweßinger
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 Oberbürgermeister

          Gebäude: Markt 1
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Doht
Fraktionsvorsitzender der Telefon: 03691/670109

B 90/Die Grünen Stadtratsfraktion
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
11.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0014/2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Zu 1.

Die Stadt Eisenach hat das Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien
gebeten, eine „Rückfallklausel“ in die abzuschließende Vereinbarung aufzunehmen, welche
garantiert, dass die Baulast an der B 19, sofern der Bund sein Pläne zur großräumigen
Umverlegung der Bundesstraße aufgeben sollte, wieder vom Bund übernommen wird.

Zu 2.

Ein finanzielles Risiko ist nicht zu erkennen, da bei derartigen Baulastübergängen die
zusätzlichen Kosten aufgrund einer Ablösevereinbarung zwischen Bund und Stadt für die zu
erbringenden Unterhaltungsaufwendungen durch den Bund abgelöst werden. Hinsichtlich
der Höhe der Ablösesumme müssen noch Abstimmungen zwischen dem Straßenbauamt
und der Stadt erfolgen.

Ein verkehrstechnisches Risiko wird nicht gesehen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.6
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Anfragen-Nr.
AF-0015/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen - Übernahme Straßenbaulast B 19

I. Sachverhalt

Auf die mündliche Nachfrage zu unserer AF-0007/2009 vom 21.08. , „ …dass also auch
bisher noch kein Antrag auf Einstellung des Planfeststellungsverfahren gestellt wurde „
antwortete der Oberbürgermeister mit „Nein“. Daraus ist zu folgern, dass ein Antrag gestellt
wurde.
Aus unserer Sicht hat der Oberbürgermeister damit gegen den Beschluss 958-56/2009 vom
08.05.2009 „…Übernahme der Straßenbaulast B 19…. „ im Punkt 2. verstoßen:

„ Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

2. nach Übergang der Straßenbaulast auf die Stadt Eisenach den Antrag auf Einleitung
eines
    Planfeststellungsverfahrens für die Ortsdurchfahrt Eisenach der B 19, 3. BA,
zurückzuziehen.“

II. Fragestellung

Wir fragen deshalb den Oberbürgermeister:

Welche Gründe kann der OB anführen, weshalb er sich über einen Stadtratsbeschluss
hinweggesetzt hat ?

Herr Stefan Schweßinger
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01 Oberbürgermeister

          Gebäude: Markt 1
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Doht
Fraktionsvorsitzender          Telefon: 03691/670 109

B 90/Die Grünen Stadtratsfraktion
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
10.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0015/2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Es wurde nicht entgegen dem erwähnten Stadtratsbeschluss gehandelt.

Der Antrag auf Einstellung des Planfeststellungsverfahrens wurde vom Verfahrensträger,
dem Straßenbauamt Südwestthüringen, selbst gestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.7
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Anfragen-Nr.
AF-0016/2009

Anfrage
Herr Stefan Schweßinger

Betreff

Anfrage der B 90/Die Grünen - Ausleihe von Kunstgegenständen des Eisenacher
Museums

I. Sachverhalt

Für die Eisenacher Museumslandschaft spielt das Thüringer Museum eine zentrale Rolle.
Gerade im Rahmen der Sanierung und Neupräsentation im Stadtschloss kommt
konzeptionellen Fragen eine besondere Bedeutung zu. Ein großer Teil der Ausstellung im
Mühlhäuser Bauernkriegsmuseum wird mit Eisenacher Leihgaben bestritten,

II. Fragestellung

deshalb fragen wir den Oberbürgermeister:

1. Welche Kunstgegenstände aus dem Besitz des Thüringer Museums sind im einzelnen
und wohin ausgeliehen?

2. Welche vertraglichen Regelungen hinsichtlich der Ausleihe und Pflege für den jeweiligen
Gegenstand wurden getroffen?

3. Wann ist geplant, das jeweilige Ausstellungsstück nach Eisenach zurückzuholen und wie
soll es in die Ausstellung des Thüringer Museum integriert werden?

Herr Stefan Schweßinger
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 Kulturamt

          Gebäude: Markt 24
Herr Stefan Schweßinger Auskunft erteilt: Herr Lorenz
Fraktionsvorsitzender der Telefon: 03691 670 410

B 90/Grünen
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
17.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0016/2009

Sehr geehrter Herr Schweßinger,
,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

1. Siehe dazu die aktuelle Leihgaben-Liste (Anhang)

2. Alle vertraglichen Regelungen sind in dem regulären Leihvertrag aufgenommen. Die
Regelungen sind für alle Leihgaben-Nehmer gleichlautend. In der Regel variieren die
Versicherungssummen, die Leihzeiten, die Transportbedingungen, die kostenlose
Abgabe von Veröffentlichungen (Kataloge) sowie Spezifika über die Sonderabsprachen
getroffen werden. (Regulärer Leihvertrag des Thüringer Museums im Anhang)

3. Die ausgeliehenen Gegenstände kommen in obligatorischer Manier nach Beendigung
der Leihfrist in das ausleihende Museum zurück. Das Ende der Leihfrist richtet sich nach
dem jeweiligen Ende des spezifischen Ausstellungsvorhabens. Das Ende der Leihfrist ist
Bestandteil eines Leihvertrags. Nur in Ausnahmefällen, die Wochen vorher mit
ausreichendem Grund und schriftlich erfolgen müssen, werden Leihverträge verlängert.
Bitten um Verlängerung der Leihgabe infolge Ausstellungsverlängerung sind der
häufigste Grund für eine zeitliche Verlängerung der Leihe.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Leihverkehr zwischen den Museen weltweit zu
den museumsüblichen Geschäftsvorgängen zählt. Die Museen richten
Sonderausstellungen aus, zu denen die eigenen Exponate einen Grundstock bilden. Um
das Thema umfassender darzustellen, werden andere Häuser um Leihgaben gebeten.
Auf diese Weise ist jedes Museum gleichzeitig Leihnehmer für eigene
Sonderausstellungen oder Ausstellungsprojekte und auch Leihgeber für fremde
Sonderausstellungen oder Ausstellungsprojekte. Eine Leihe definiert sich unter anderem
durch die begrenzte Zeit und die davon nicht tangierten Eigentums- bzw. Besitzrechte.

Die 10 Leihgaben des Thüringer Museums an die Mühlhäuser Museen erfolgten im
Hinblick auf ein großes Ausstellungsvorhaben in Mühlhausen im Jahr 2002. Die Kosten
für die notwendigen Restaurierungen wurden von den Mühlhäusener Museen getragen.
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Dafür wurde die Leihdauer auf mehrere Jahre anberaumt. Die Leihe läuft 2010 aus und
wird obligatorisch behandelt werden. Dem Thüringer Museum liegt bislang kein Ersuchen
um Verlängerung vor. Die Sammlung Mittelalterliche Sakralplastik des Thüringer
Museums in der Predigerkirche beläuft sich auf 300 Stücke. Ein Drittel des
Gesamtbestandes ist in der Dauerausstellung der Öffentlichkeit zugänglich. Seit 1994
respektive 2009 kann ist in der Predigerkirche die Dauerausstellung in zwei Räumen
besichtigt werden: 1. Unterkirche und 2. Erdgeschoss. In der Unterkirche wurde die
Dauerausstellung 1994 eröffnet. Eine erste Erweiterung wurde im ersten Halbjahr 2009
realisiert (Ausstellungsraum im Erdgeschoss). Bis zum Ablauf der Lutherdekade (2017)
soll die Dauerausstellung in der Predigerkirche eine zweite Erweiterung erfahren.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister
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Anfragen-Nr.
AF-0017/2009

Anfrage
Herr Daniel Rudloff

Betreff

Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion - Schwimmbad- und Saunakomplex
"Aquaplex"

I. Sachverhalt

Der Schwimmbad- und Saunakomplex „Aquaplex“ der Stadt Eisenach stellt eine wesentliche
Bereicherung des sportlichen Lebens der Bürger der Stadt Eisenach dar und wird sowohl
von Vereinen als auch von den Bürgern der Stadt Eisenach intensiv genutzt. Vor der
Sanierung und dem Umbau des Sportbades wurden an mehreren Tagen „Frühschwimmen“
angeboten. Aktuell ist dies nur noch donnerstags in den Morgenstunden möglich. Von
mehreren Bürgern wurden Anfragen gestellt, inwieweit eine Ausweitung des
„Frühschwimmens“ auch auf andere Tage möglich ist.

II. Fragestellung

1. Wie ist die Belegung des Schwimmbades an den anderen Tages außer Donnerstag und
inwieweit ist eine Ausweitung des Frühschwimmens auch auf andere Tage für die
Öffentlichkeit möglich?

Entstehen dadurch möglicherweise höhere Kosten für die Betreibung des
Schwimmbades, ist die Frage der Deckung dieser Kosten insbesondere in Anbetracht
der Haushaltssituation zu klären. 

2. Inwieweit wurde über die Möglichkeit Finanzierung über Werbeeinnahmen nachgedacht
und wie konkret wurden auch mögliche Werbepartner oder Angebote aus der
Werbeindustrie angegangen.

Herr Daniel Rudloff
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 Oberbürgermeister

          Gebäude: Markt 1
Herr Daniel Rudloff Auskunft erteilt: Herr Doht
Fraktionsvorsitzender der          Telefon: 03691/670100

FDP-Stadtratsfraktion
          E-Mail:

          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
16.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0017/2009

Sehr geehrter Herr Rudloff,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Grundsätzlich ist die Ausweitung des Frühschwimmens im Zeitraum von 06.00 Uhr bis
07.30 Uhr auch auf andere Wochentage möglich. Eine Erweiterung des
Frühschwimmerangebotes setzt eine entsprechende Nachfrage voraus, welche in
Auswertung der kontinuierlich stattfindenden Meinungsumfragen nicht gegeben ist.
Durchschnittlich nahmen im Zeitraum vom 01.05. bis 31.08.2009 nur jeweils 9
Frühschwimmer das derzeitige Angebot an. Eine Ausweitung des Angebotes bei gleich
bleibender Nachfrage würde zur Erhöhung des Defizites des Bades führen. Die
Geschäftsführung der Sportbad Eisenach GmbH  schätzt ein, daß eine Erweiterung  der
Frühschwimmerzeiten auf zusätzliche Wochentage derzeitig wirtschaftlich nicht vertretbar
ist.

2. Die Geschäftsführung der Gesellschaft sieht keine Möglichkeit über Werbeeinnahmen
das Defizit ganz oder teilweise zu verringern. Insofern wurden auch keine konkreten
Angebote aus der Werbeindustrie eingeholt. Das aquaplex befindet sich im
westthüringischen und nordhessischen Bädermarkt in einem stark wettbewerblichen
Umfeld. Die Geschäftsführung setzt deshalb gezielt Werbe- und Marketingbudget ein, um
die erarbeitete Marktposition in der Region zu festigen und auszubauen. Die
Einbeziehung der Werbeindustrie, wie im Falle der Fernsehserie "Dr. Kleist" auch erfolgt,
ist nur sehr eingeschränkt oder in solchen Einzelfällen möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister

Ö  25.9
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Anfragen-Nr.
AF-0019/2009

Anfrage
Frau Karin May

Betreff

Anfrage der DIE LINKE-Fraktion - Zuschüsse für Wohnkosten Hartz IV

I. Sachverhalt

Die Bundesregierung beabsichtigt, ihre Zuschüsse für die Wohnkosten von Hartz IV-
Betroffenen von derzeit 26,1 % auf 23,2 % abzusenken.. Grundlage dafür ist eine bereits vor
der Krise getroffene Vereinbarung, dass der Bund ab 2010 nicht mehr die realen
Wohnkosten bezuschusst, sondern sich an den Bedarfsgemeinschaften orientiert. Da deren
Anzahl zwischen Juli 2008 und Juli 2009 zurückging, soll nun auch der Bundeszuschuss
zurückgefahren werden. Der Rückgang beruht auf der rigiden Sanktionspraxis der Jobcenter,
wonach Jugendliche in die elterliche Wohnung zurück müssen, wenn sie in den Hartz IV-
Bezug geraten. Dieser Rückgang ist aber nur eine Momentaufnahme, und obwohl jetzt
schon klar ist, dass 2010 die Krise voll auf den Arbeitsmarkt durchschlagen wird, hält der
Bund an dieser Vereinbarung fest.

Wir fragen:

II. Fragestellung

Welche finanziellen Auswirkungen hat die Senkung der Bezuschussung des Bundes von
26,1 % auf  23,2  %  auf den Haushalt 2010 der Stadt Eisenach?

Frau Karin May
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Stadtverwaltung  Postfach 1462  99804 Eisenach  Amt: 01.6 Sozialamt

Fraktionsvorsitzende der DIE LINKE-Fraktion          Gebäude: Markt 22
Frau Karin May Auskunft erteilt: Herr Koch
          Telefon: 03691/670447

          
          
          AZ:           

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum
10.09.2009

Beantwortung der Anfrage AF-0019/2009

Sehr geehrte Frau May

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

Beantwortung

Gemäß § 46 Abs. 5 Sozialgesetzbuch (SGB) – Zweites Buch (II) – beteiligt sich der Bund
zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II, um
sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der sich aus ihm ergebenden Einsparungen der
Länder um jährlich 2,5 Milliarden Euro entlastet werden.

Gemäß § 46 Abs. 6 SGB II trägt der Bund in den Jahren 2005 und 2006 jeweils 29,1 vom
Hundert der in Absatz 5 genannten Leistungen.

Im Jahr 2007 trägt der Bund von den in Absatz 5 genannten Leistungen im Land Baden-
Württemberg 35,2 vom Hundert, im Land Rheinland-Pfalz 41,2 vom Hundert und in den
übrigen Ländern 31,2 vom Hundert.

Im Jahr 2008 betragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 32,6 vom Hundert, im Land
Rheinland-Pfalz 38,6 vom Hundert und in den übrigen Ländern 28,6 vom Hundert.

Im Jahr 2009 betragen diese Sätze im Land Baden-Württemberg 29,4 vom Hundert, im Land
Rheinland-Pfalz 35,4 vom Hundert und in den übrigen Ländern 25,4 vom Hundert.

Für 2009 wird nach derzeitigem Stand eine Ausgabe in Höhe von 9.590.000,00 € erwartet,
bei einer zu erwartenden Bundesbeteiligung in Höhe von 2.435.860,00 € (25,4 %).

Die jeweils geltende Höhe der Beteiligung des Bundes an den in § 46 Abs. 5 SGB II
genannten Leistungen ergibt sich ab dem Jahr 2008 gem. § 46 Abs. 7 SGB II für die Länder
nach der Maßgabe der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und wird anhand einer
Formel ermittelt.

Gemäß § 46 Abs. 8 SGB II wird die sich jeweils nach Absatz 7 ergebende Höhe der
Beteiligung des Bundes jährlich durch Bundesgesetz festgelegt.
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Die ab 2010 geltende Höhe der Beteiligung des Bundes aufgrund der Berechnung nach § 46
Abs. 7 SGB II ist derzeit noch nicht bekannt.

Eine erneute Absenkung von derzeit 25, 4 % auf 23,2 % (lt. Fragestellung) würde sich
allerdings wie folgt auswirken, wenn man die erwartenden Jahresausgaben 2009 für die
Ermittlung  heranzieht:

Bundesbeteiligung in Höhe von 25,4 % 2.435.860,00 €
Bundesbeteiligung in Höhe von 23,2 %  2.224.880,00 €
Minus    210.980,00 €

Aufgrund einer möglichen Steigerung der Bedarfsgemeinschaften und damit einer weiteren
Erhöhung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung im Jahr 2010 bei gleichzeitiger
Senkung der Bundesbeteiligung ist von weiteren Mehrausgaben für die Stadt Eisenach
auszugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Doht
Oberbürgermeister


